11

									Anlage 1
							BSV 36/2021
[image: ]

[image: C:\Users\weiglga\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\73A90CAA.tmp]




Personal- und
Organisationsentwicklungsinstrumente

der Stadt Waiblingen





Inhaltsangabe
1.	Hintergrund	3
2.	Einführung	3
3.	Personalentwicklungsinstrumente	3
3.1 Allgemein	3
3.2 Ziele der Personalentwicklung aus Sicht der Stadt Waiblingen	4
3.3 Ziele aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	4
3.4 Personalentwicklungsmaßnahmen bei der Stadt Waiblingen	4
3.4.1 Nachwuchsführungskräfteprogramm	4
3.4.2 Aufstiegsfortbildungen für Beamtinnen und Beamte	5
3.4.3 Fortbildungen im pädagogischen Bereich	5
3.4.4 Interkommunale Fort- und Weiterbildung	7
3.4.5 Personalentwicklung im technischen Bereich/Betriebshof	7
3.4.6 Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz	7
4.	Organisationsentwicklungsinstrumente	7
4.1 Allgemein	7
4.2 Aufbauorganisation	8
4.2.1 Struktur der Verwaltung	8
4.2.2 Personalbedarfsermittlung	8
4.2.3 Stellenbesetzung	9
4.2.4 Stellenbewertung	9
4.3 Geschäftsprozessoptimierung	9
4.4 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	9
4.4.1 Grundsatz	9
4.4.2 Personalkosten	10
4.4.3 Eigenerledigung oder Fremdvergabe	10
5.	Fazit	10


1. [bookmark: _Toc66170428][bookmark: _Toc75692685]Hintergrund
In der Sitzung des Gemeinderats am 17.12.2020 wurde im Zuge der Haushaltsplanberatung vom Gemeinderat einstimmig beschlossen:

„Im zuständigen Ausschuss werden mögliche Personalentwicklungsinstrumente diskutiert, ohne die Bereitstellung von Mitteln.“

Vom Fachbereich Personal und Organisation wurden entsprechend des Beschlusses die wichtigsten Personalentwicklungsinstrumente zusammengestellt und im Folgenden erläutert.

2. [bookmark: _Toc75692686]Einführung
Unter Personalentwicklungsmaßnahmen werden allgemein diejenigen Maßnahmen verstanden, die geeignet sind, um die an die Verwaltung gestellten Aufgaben in optimaler Weise zielführend zu erfüllen. Hierbei ergänzen sich die Verantwortlichkeiten des Organisations- mit denen des Personalmanagements.
[bookmark: _Toc66170431]Das Organisationsmanagement definiert Strukturen, Prozesse, Arbeitsformen, Arbeits- und Stellenorganisation. Das Personalmanagement bestimmt personenbezogene Anforderungen, fördert und erhält individuelle Leistungen, Motivation und Potentiale. 
Die Stadt Waiblingen entwickelt stetig neue, den aktuellen Gegebenheiten und Erfordernissen angepasste Ansätze. Um stets am Puls der Zeit zu bleiben nimmt sie beispielsweise aktuell an einem von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) angebotenen Vergleichsring Personalmanagement teil, welcher für den Zeitraum 2021/2022 anberaumt ist. Teilnehmende Städte sind neben Waiblingen, Aalen, Böblingen, Darmstadt, Friedrichshafen, Fulda, Gießen, Koblenz, Offenburg, Schwäbisch Gmünd und Worms. 

3. [bookmark: _Toc75692687]Personalentwicklungsinstrumente
[bookmark: _Toc75692688]3.1 Allgemein
Personalentwicklung ist ein Teil der Personalwirtschaft und umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und weiterzubilden. Diese Weiterbildung kann sich auf unterschiedliche Kompetenzfelder beziehen, wie fachliche, methodische und soziale Fähigkeiten.
Personalentwicklung verfolgt das Ziel, zu gewährleisten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal einsetzbar sind. Darüber hinaus ist dies ein wesentlicher Baustein zur Personalbindung. 






[bookmark: _Toc75692689]3.2 Ziele der Personalentwicklung aus Sicht der Stadt Waiblingen
-  Langfristige Sicherung der benötigten Fach- und Führungskräfte
-  Erkennen und Fördern von Nachwuchsführungskräften
-  Reduzierung von Fluktuation
-  Optimierung innerbetrieblicher Prozesse
-  Entwicklung geeigneter Fortbildungsmaßnahmen

[bookmark: _Toc75692690]3.3 Ziele aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-  Fachliche Weiterqualifizierung
-  Verbesserte Karrierechancen
-  Interner Wechsel auf besser vergütete Stellen – Schaffung eines internen 
   Stellenmarkts; Bieten von innerbetrieblichen Perspektiven
-  Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentfaltung

In den vergangenen Jahren ist einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den eigenen Reihen der Sprung in eine Führungsposition gelungen. Damit zeigt sich der Erfolg der oben aufgeführten Maßnahmen. Auch hier ist eine Win-win-Situation feststellbar, in dem beide Seiten wissen, was sie voneinander haben und welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen. Dies betrifft sowohl das Erkennen des Potenzials der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch das Wissen um die Möglichkeiten, die ein größerer Arbeitgeber wie die Stadt Waiblingen bietet.

[bookmark: _Toc75692691]3.4 Personalentwicklungsmaßnahmen bei der Stadt Waiblingen

[bookmark: _Toc75692692]3.4.1 Nachwuchsführungskräfteprogramm
Die Stadt Waiblingen führt gemeinsam mit den Großen Kreisstädten des Rems- Murr-Kreises unter Beauftragung einer Unternehmensberatung ein Nachwuchsführungskräfteprogramm durch. Ziel ist es hierbei, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu qualifizieren, eine Führungsrolle übernehmen zu können.
Das Programm umfasst die Bausteine:
Managementmodule, Transfergruppen und Hospitation.
Die Managementmodule haben insbesondere folgende Zielsetzungen:
· Wissen zu allen Aspekten des Führungsverhaltens erwerben
· Die eigene Führungsrolle und die zugehörigen Aufgaben definieren
· Die Vorbildrolle und Identifikation mit der Verwaltung leben
· Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zielgerecht motivieren
· Gesprächsführung
· Sinnvolle Delegation
· Veränderungen und Projekte systematisch zu steuern
· Führungsinstrumente und deren Anwendung zu erlernen
· Sich selbst als Führungskraft weiterentwickeln

Die Managementmodule haben im Einzelnen folgende Themenschwerpunkte:
· Voraussetzungen einer guten Führungskraft definieren
· Als Führungskraft erfolgreich sein
· Gespräche zielorientiert und motivierend führen
· Auch in schwierigen Situationen Teams und Projekte leiten
· Selbstmanagement: sich und andere effizient und gesund führen
Zielsetzung der Transfergruppen ist es, Unterstützung zur Umsetzung der gelernten Inhalte im Alltag zu erhalten und eine langfristige Netzwerkbildung unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erreichen.
Während der Dauer des Qualifizierungsprogrammes ist eine einwöchige Hospitation außerhalb der Stadtverwaltung und, sofern möglich, auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung, wahrzunehmen, um dadurch andere Arbeitsweisen und -abläufe kennenzulernen.

[bookmark: _Toc75692693]3.4.2 Aufstiegsfortbildungen für Beamtinnen und Beamte
Der Stadt Waiblingen ist es ein wichtiges Anliegen, Beamtinnen und Beamten einen Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn zu ermöglichen, sofern diese die im Beamtenrecht normierten Voraussetzungen erfüllen. 
Diese sind:
· Das Endamt der bisherigen Laufbahn muss erreicht sein, also entweder A 9 mittlerer Dienst beim Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Verwaltungsdienst oder A 13 gehobener Dienst beim Aufstieg in den höheren Dienst
· Eine Bewährung in mindestens zwei Aufgabengebieten muss vorliegen
· Geeignetheit der Persönlichkeit und Nachweis von überdurchschnittliche Leistungen
· Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn müssen seit mindestens einem Jahr wahrgenommen worden sein
· Eine Qualifizierungsmaßnahme muss durchlaufen sein um über die Vorbildung und die bisherige Laufbahnbefähigung hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben

[bookmark: _Toc75692694]3.4.3 Fortbildungen im pädagogischen Bereich
Im pädagogischen Bereich unterstützt die Stadt Waiblingen ebenfalls viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, um geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unter anderem zu Leitungsfunktionen, zu qualifizieren.
Die strukturierten Personalentwicklungsmaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen richten sich an Leitungskräfte sowie Pädagogische Fachkräfte und verfolgen neben der Sicherung des Mitarbeiterbestandes die gezielte Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter.




Qualifizierungsoffensive
Der BSV und Gemeinderat hat 2013 die Umsetzung der Qualifizierungsoffensive beschlossen. Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein breit gefächertes Programm in vielfältigen Bereichen angeboten. Die Stadt übernimmt hierbei die vollen Kosten und gewährt darüber hinaus die erforderliche Freistellung vom Dienstplan. Zwischenzeitlich haben 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Qualifizierungsangebot im Rahmen der Offensive in Anspruch genommen.

Der Kompetenzerwerb der qualifizierten Fachkräfte hat spürbare Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen. Das Fachwissen und die Fachkompetenz hat sich stark erweitert, so dass die höhere Selbständigkeit und Vielseitigkeit im pädagogischen Handeln zu einer besseren individuellen Förderung der Kinder führt.

Fort- und Weiterbildung
In Kooperation mit der Ludwig Schleich – Akademie konzipiert die Pädagogische Fachstelle jährlich ein dem Bedarf der Leitungs- und Fachkräfte entsprechendes Fortbildungsprogramm. Die Mitarbeitenden haben einen jährlichen Anspruch von bis zu fünf Fortbildungstagen. In Einzelfällen werden mehrtätige Maßnahmen wie die 6-tägige Weiterbildung zum Marte – Meo –Praktiker ermöglicht.
Quereinsteiger im Feld der frühkindlichen Bildung, wie die im erweiterten Fachkräftekatalog zugelassenen Berufsgruppen, erhalten zum Erwerb der erforderlichen Kernkompetenzen eine 25 –tägige Zusatzqualifizierung.
Staatlich anerkannten Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern finanziert die Stadt 10 zusätzliche Fortbildungstage welche diese zur Übernahme einer Gruppenleitungsfunktion berechtigt.
Fachkräfte, die eine Ausbildung im Ausland gemacht haben, werden während des geforderten Anpassungslehrgang in den Einrichtungen eng durch die Pädagogische Fachstelle begleitet. 

Leitungen
Um Leitungskräfte für den Umgang mit den gestiegenen Anforderungen zu qualifizieren, werden über die Angebote der Qualifizierungsoffensive hinaus weitreichendere Weiterbildungs- und Begleitmaßnahmen zur Kompetenzentwicklung angeboten.
Zusätzlich erhalten Leitungskräfte bei der Übernahme ihrer Leitungstätigkeit ein externes Coaching. Weitere externe Begleitungsangebote können bei Bedarf in Anspruch genommen werden.
Seit 2011 ermöglicht die Stadt allen Leitungen die Weiterbildung zum Elternbegleiter. Seit diesem Jahr setzen wir in Kooperation mit der Ludwig-Schleich-Akademie das Qualifizierungsprogramm „Starke Leitung –starke Kita“, finanziert durch Bundesmittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“, um. Zur Unterstützung des Praxistransfers erhalten die Leitungskräfte begleitend zur Qualifizierungsmaßnahme ein persönliches Coaching - Angebot. Derzeit nehmen acht Leitungskräfte am Programm teil. 

Interne Aufstiegsmöglichkeiten
Durch die Einführung der zusätzlichen Leitungsebenen der Ersten und Zweiten stellvertretenden Leitungen wurden interne Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen. Zusätzlich bietet das Konstrukt, in Ergänzung der Praxisbegleitung durch die Pädagogische Fachstelle, die Möglichkeit, Leitungskompetenzen in Funktion der Stellvertretenden Leitung als Vorbereitung zur Übernahme einer Einrichtungsleitung zu erwerben. 

[bookmark: _Toc75692695]3.4.4 Interkommunale Fort- und Weiterbildung
Die Städte Fellbach, Weinstadt und Waiblingen, die Gemeinden Kernen und Korb sowie das Landratsamt Rems-Murr-Kreis bieten mit der Volkshochschule Unteres Remstal seit vielen Jahren ein Fort- und Weiterbildungsprogramm für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.
Die Themenschwerpunkte sind: 
Methodenkompetenz und Arbeitstechniken,
Kommunikation/kundenfreundliche Verwaltung,
Führungskompetenz/ Persönliche Kompetenz,
Fortbildungen für Auszubildende,
Gesund im Beruf,
EDV.

[bookmark: _Toc75692696]3.4.5 Personalentwicklung im technischen Bereich/Betriebshof
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Weiterqualifizierungen gefördert und die anfallenden Kosten übernommen. Beispielsweise werden auch spezielle Ausbildungen wie die zum/zur Fachwirt/in für Agrarwirtschaft angeboten. 
Da im Betriebshof, nicht zuletzt auch für den Winterdienst, Fahrerinnen und Fahrer benötigt werden, bezuschusst die Stadt Waiblingen den LKW-Führerschein.
Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde, um perspektivisch die Betriebsleitung einer Kläranlage übernehmen zu können, ein Beschäftigter zum Klärmeister qualifiziert, 

[bookmark: _Toc75692697]3.4.6 Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz
Für viele Bereiche der Stadtverwaltung wurde und wird eine Fortbildung zur interkulturellen Kompetenz angeboten.
Für den gelingenden Umgang mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ist interkulturelle Kompetenz, eine Kombination aus sozialen Fertigkeiten und einschlägigem Fachwissen, von großer Bedeutung.

4. [bookmark: _Toc75692698]Organisationsentwicklungsinstrumente
[bookmark: _Toc75692699]4.1 Allgemein
„Personal folgt den Aufgaben“. Nur durch eine verantwortungsvolle Personalpolitik kann es gelingen, die vielfältigen Aufgaben einer Verwaltung wahrzunehmen. Hierzu gehört eine wohldurchdachte Organisationsstruktur mit einer adäquaten Personalausstattung. 
Innerhalb dieser hierarchischen Struktur müssen die Geschäftsprozesse, Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse und Verantwortlichkeiten genau festgelegt sein. 
[bookmark: _Toc75692700]4.2 Aufbauorganisation 

[bookmark: _Toc75692701]4.2.1 Struktur der Verwaltung 
Die Struktur der Verwaltung der Stadt Waiblingen ist seit der Verwaltungsstrukturreform 2006 in einem Organigramm festgelegt. Es gibt drei Dezernate, denen fünf Ortschaftsverwaltungen sowie zwölf Fachbereiche zugeordnet sind, welche jeweils mehrere Abteilungen umfassen. 
Dennoch gibt es Gründe, die dazu führen können, diese Organisationsstruktur an neue Gegebenheiten anzupassen. 
Beispiele für eine organisatorische Änderung aus jüngster Zeit sind:
· Aufteilung der bisherigen Abteilung Stadtgeschichte und Archiv in zwei Abteilungen, welche die beiden Aufgabengebiete trennt, wofür es sachliche und fachliche Gründe gibt.
· Bildung einer neuen Abteilung Infektionsschutz, aufgrund der neuen Aufgabenstellung im Zusammenhang mit der Pandemie
· Bildung einer zusätzlichen Abteilung „Verkehrsmanagement und nachhaltige Mobilität“ im Fachbereich Stadtplanung, wegen steigender themenorientierter Projekte, um eine effiziente Bearbeitung der speziellen Aufgabenstellungen zu ermöglichen. 

[bookmark: _Toc75692702]4.2.2 Personalbedarfsermittlung
Ziel einer Personalbedarfsermittlung ist die Sicherstellung, dass für die zu erfüllende Aufgabe genügend Personal zur Verfügung steht. Sie dient als Basis einer langfristigen Personalplanung. 
Eine Personalbemessung wird immer dann vorgenommen, wenn Aufgabenstellungen hinzukommen oder wegfallen, Arbeitsabläufe sich fortentwickeln oder sich Fallzahlen maßgeblich verändern. 
Unter Berücksichtigung optimierter Geschäftsprozesse werden die einzelnen Arbeitsschritte zur Erledigung der Aufgabe ermittelt.
Anhand von nachgewiesenen Fallzahlen und repräsentativen Bearbeitungszeiten werden die Bedarfe für die einzelnen Arbeitsschritte ermittelt, deren Summe dann die Grundlage für die Bemessung der Gesamtzahl der erforderlichen Stellenanteile bildet. 
Entsteht ein bislang noch nicht berücksichtigter Bedarf, werden diese zusätzlich erforderlichen Stellenanteile im Haushaltsrechtlichen Stellenplan dargestellt und mit dem Haushaltsplan im Gremium eingebracht. 




Beispiele für durchgeführte Personalbedarfsanalysen bei der Stadt sind:
· in der Abteilung Kindertageseinrichtungen, wegen gestiegener Kinderzahlen und neuen Einrichtungen,
· in der Bußgeldbehörde durch gestiegene Fallzahlen und schwieriger werdender Fälle mit ansteigendem Anteil an Rechtsverfahren,
· bei den Hausmeistern wegen steigender Größe der Objekte, zunehmender Belegungsdichte und zusätzlichen Aufgaben,
· bei den Schulsekretariaten durch zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Umstellung auf den Ganztagesbetrieb oder sonstigen zusätzlichen Projekten.

[bookmark: _Toc75692703]4.2.3 Stellenbesetzung
Im Vorfeld jeder geplanten Stellenbesetzung stellt der betroffene Fachbereich einen Stellenbesetzungsantrag. Die Notwendigkeit einer Stellenbesetzung muss stichhaltig begründet werden. Der Fachbereich Personal und Organisation prüft die Begründung und das Erfordernis der Wiederbesetzung und spricht eine Empfehlung aus. Jeder Antrag wird durch die Verwaltungsspitze nochmals geprüft und entschieden. 

[bookmark: _Toc75692704]4.2.4 Stellenbewertung
Ziel der Stellenbewertung ist es, die Arbeitsleistung auf einer Stelle gerecht zu entlohnen und Transparenz sowie Akzeptanz für die Mitarbeitenden zu erlangen. 
Grundlage jeder Stellenbewertung bildet eine Stellenbeschreibung, in welcher die Gesamtheit aller Tätigkeiten, Befugnisse und Verantwortlichkeiten einer Stelle aufgeführt werden. 
Bei der Stadt Waiblingen erfolgt die Stellenbewertung durch die seit 2002 etablierte, unabhängige Stellenbewertungskommission. Diese besteht aus fünf Mitgliedern, inklusive des Personalratsvorsitzenden.
Bei Stellen der Beschäftigten erfolgt die Bewertung nach den Vorschriften des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) durch ein summarisches Verfahren, d.h. durch Betrachtung der Anforderungen der Stelle insgesamt. Bei Stellen für Beamte erfolgt die Bewertung nach dem anerkannten Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) 2009 in einem analytischen Verfahren, d.h. durch Analyse einzelner Anforderungen. 

[bookmark: _Toc75692705]4.3 Geschäftsprozessoptimierung
Einer Stellenbedarfsbemessung geht stets eine kritische Betrachtung der Geschäftsprozesse voraus. Hierbei werden die Aufgaben auf ihre Notwendigkeit grundsätzlich geprüft und die Art und Weise der Erledigung hinterfragt. Optimierte Geschäftsprozesse, insbesondere unter Einbeziehung der Möglichkeiten zur Digitalisierung, können zu einem wirtschaftlicheren Personaleinsatz führen. 



[bookmark: _Toc75692706]4.4 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

[bookmark: _Toc75692707]4.4.1 Grundsatz
[bookmark: P77-A2]Gemäß § 77 Gemeindeordnung ist eine Kommune zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verpflichtet. Sie hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. 
[bookmark: _Toc75692708]4.4.2 Personalkosten
Die Personalkosten nehmen einen großen Anteil an den Ausgaben der Stadtverwaltung ein. Als Dienstleister hat die Stadt Aufgaben nach Weisung zu erledigen und kann zudem auch freiwillige Aufgaben übernehmen, die meist dazu dienen, das Leben in einer Stadt für deren Bewohner lebenswert zu machen. Alle Aufgaben nimmt die Stadtverwaltung zum Wohle der Bevölkerung und zu einem gedeihlichen Zusammenleben wahr.
Die oben beschriebenen Methoden der kontinuierlichen Geschäftsprozessoptimierung sowie qualifizierten Personalbedarfsbemessung führen zu einer für die Aufgabenerfüllung zwingend erforderlichen Personalausstattung und für die Leistungserstellung gebotenen Entlohnung. Damit entsprechen sowohl die Personalausstattung als auch die Höhe der Personalkosten einer wirtschaftlichen Haushaltsführung.

[bookmark: _Toc75692709]4.4.3 Eigenerledigung oder Fremdvergabe
Es gibt Aufgabenbereiche, die nicht zwingend von der Stadtverwaltung selbst erledigt werden müssen. Dies ist meist der Fall, wenn die Stadt nicht hoheitlich tätig wird. Hier lohnt es sich zu prüfen, ob Eigenerledigung oder eine Fremdvergabe wirtschaftlicher ist. Dies wird mithilfe einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgenommen. 
Neben der rein monetären Betrachtungsweise sind weitere Kriterien zu beachten, wie beispielsweise Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Qualität, um eine Entscheidung herbeizuführen. 
Der Gesamtkontext wird betrachtet, um durch eine Kosten-Nutzen-Analyse und durch Abwägung aller Vor- und Nachteile zu einer wirtschaftlichen, aber auch sachlich begründeten Entscheidung zu kommen.
Die Stadt Waiblingen hat in der Vergangenheit bereits Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt, als die Fragestellung zur Eigenerledigung oder Fremdvergabe, beispielsweise in Bereichen wie Reinigungsleistungen, Architektenleistungen oder Betriebsmittelprüfungen zu entscheiden waren.




5. [bookmark: _Toc75692710]Fazit
Die effiziente Aufgabenerfüllung zum Wohle der Bevölkerung steht bei allen Maßnahmen im Vordergrund und es werden die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet. 
Die Stadt Waiblingen betreibt mit diesem breit angelegten Portfolio an personalwirtschaftlichen und organisatorischen Instrumenten und Maßnahmen eine verantwortungsvolle, jederzeit nachvollziehbare Personalpolitik. Im Hinblick auf die ihr gestellten Aufgaben kommt sie einem gewissenhaften Umgang mit den ihr durch Steuergelder zur Verfügung gestellten Ressourcen nach. 


Waiblingen, im Juni 2021
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